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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung  
 
 
 
 
Gesetz zur Verlagerung der Vollzugsaufgaben Abwasserabgabe und Wasserentnah-
meentgelt 
 
 
A Problem und Regelungsbedarf 
 
Mit dem Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen vom 12. Dezem-
ber 2006 sind die Zuständigkeiten für den Vollzug des Abwasserabgabengesetzes (AbwAG) 
des Bundes und des Wasserentnahmeentgeltgesetzes (WasEG) vom damaligen Landes-
umweltamt auf die Bezirksregierung Düsseldorf übergegangen (vgl. Art. 3 und Art. 8 Nr. 5). 
Zum 1. Januar 2008 wurden dann zahlreiche Zuständigkeiten wieder aus den Bezirksregie-
rungen ausgegliedert und u.a. die Umweltverwaltung neu geordnet. Dabei blieb die Bezirks-
regierung Düsseldorf für die Festsetzung der Abwasserabgabe und des Wasserentnahme-
entgeltes zuständig. Das neu errichtete Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz des Landes Nordrhein-Westfalen (LANUV) wurde als rein fachgutachterlich tätige 
Stelle konzipiert.  
 
Im Vollzug hat sich herausgestellt, dass die Bezirksregierung Düsseldorf zunehmend auf die 
fachliche Kompetenz des LANUV zurückgreifen muss, z.B. bei der Bestimmung des Abga-
besatzes in der Abwasserabgabenfestsetzung oder bei der Verrechnung von Kooperations-
aufwendungen beim Wasserentnahmeentgelt. Diese Schnittstellen haben sich als nicht op-
timal im Sinne eines effizienten Verwaltungsvollzuges erwiesen. 
 
 
B Lösung 
 
Die jeweiligen Zuständigkeitsregelungen sind anzupassen. Das Ministerium für Inneres und 
Kommunales und das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen haben vereinbart, den Vollzug dieser Ge-
setze dem LANUV zu übertragen. 
 
Im Rahmen dieser Anpassung werden die für den Vollzug des WasEG bisher im Gesetz 
selbst geregelten Zuständigkeiten systemkonform in die Zuständigkeitsverordnung Umwelt-
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schutz (ZustVU) überführt und die erforderlichen Änderungen zum AbwAG in der ZustVU 
vorgenommen. 
 
 
C Alternativen 
 
Keine  
 
 
D Kosten  
 
Durch das Gesetz werden keine Kosten ausgelöst. Die erforderliche Ausstattung beim  
LANUV wird durch Umsetzung gewährleistet. 
 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz.  
 
 
F Auswirkungen auf die kommunale Selbstverwaltung und die Finanzlage der 

Gemeinden und Gemeindeverbände  
 
Keine  
 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf Unternehmen und private Haushalte 
 
Keine 
 
 
H Gender Mainstreaming 
 
Genderaspekte sind nicht berührt.  
 
 
I Befristung 
 
Das Änderungsgesetz ist nicht zu befristen. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung  Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-

stimmungen 
   

Gesetz zur Verlagerung der  
Vollzugsaufgaben Abwasserabgabe  

und Wasserentnahmeentgelt 

  

   
Artikel 1 

Änderung des Wasserentnahmeentgelt-
gesetzes des Landes Nordrhein-

Westfalen 

  

   
Das Wasserentnahmeentgeltgesetz des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 27. Janu-
ar 2004 (GV. NRW. S. 30), das zuletzt 
durch Gesetz vom 21. März 2013  
(GV. NRW. S. 153) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

 Gesetz über die Erhebung eines  
Entgelts für die Entnahme von Wasser 
aus Gewässern (Wasserentnahmeent-

geltgesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen - WasEG) 

   
  § 3 

Entgelt- und Erklärungspflicht 
   
  (1) Zur Zahlung des Wasserentnahmeent-

gelts sind diejenigen verpflichtet, die das 
Wasser nach § 1 Abs. 1 entnehmen (Ent-
geltpflichtige). 

   
1. In § 3 Absatz 2 Satz 1 wird jeweils das 

Wort „Festsetzungsbehörde“ durch die 
Wörter „zuständigen Behörde“ ersetzt. 

 (2) 1Die Entgeltpflichtigen haben der Fest-
setzungsbehörde bis zum 1. März eines 
jeden Jahres unaufgefordert eine Erklärung 
über die entnommene Wassermenge des 
Vorjahres, die Art der Verwendung und die 
zum Nachweis dieser Angaben erforderli-
chen Unterlagen vorzulegen. 2Die Frist zur 
Abgabe der Erklärung kann auf Antrag ver-
längert werden. 3Kommt der Entgeltpflichti-
ge seiner Erklärungspflicht nicht oder nicht 
rechtzeitig nach, schätzt die zuständige 
Behörde die Wassermenge. 4Dabei ist im 
Regelfall die in dem Recht oder der Befug-
nis zugelassene Entnahmemenge zugrunde 
zu legen. 

   
  (3) 1Endverbrauchende Wassernutzer ha-

ben dem Entgeltpflichtigen zur Erfüllung 
seiner jeweiligen Erklärungspflichten recht-
zeitig vor den in Absatz 2 und § 6 Abs. 2 
festgelegten Fristen die erforderlichen An-
gaben über die Art der Verwendung des 
Wassers zu machen und die zum Nachweis 
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dieser Angaben erforderlichen Unterlagen 
vorzulegen. 2Bezieht der Wassernutzer das 
Wasser nicht unmittelbar vom Entgeltpflich-
tigen, bestehen die Verpflichtungen nach 
Satz 1 gegenüber dem Wasserlieferanten, 
für den die Pflichten nach Satz 1 entspre-
chend gelten. 

   
  (4) Die oberste Wasserbehörde wird er-

mächtigt, durch Rechtsverordnung Rege-
lungen über 

   
  1.  die Form, den Inhalt der Erklärung und 

die Art des Nachweises, 
   
  2.  Angaben zur Entnahmesituation, 
   
  3.  die Einrichtung von Messstellen sowie 

das Aufzeichnen von Messergebnissen 
   
  zu erlassen. 
   
2. § 4 wird wie folgt geändert: 
 

 § 4 
Zuständigkeit, Festsetzung 

   
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt ge-

fasst: 
 „Festsetzung und Einziehung des 

Wasserentnahmeentgelts erfolgen 
durch die zuständige Behörde.“ 

 
b) In Absatz 1 Satz 2 wird jeweils das 

Wort „Festsetzungsbehörde“ durch 
die Wörter „zuständige Behörde“ 
ersetzt. 

 

 (1) 1Zuständig für die Festsetzung und Ein-
ziehung des Wasserentnahmeentgelts ist 
die Bezirksregierung Düsseldorf (Festset-
zungsbehörde). 2Die Festsetzungsbehörde 
setzt das Wasserentnahmeentgelt durch 
schriftlichen Bescheid gegenüber den Ent-
geltpflichtigen unter Anrechnung der nach  
§ 6 geleisteten Vorauszahlungen fest. 

   
  (2) Veranlagungszeitraum ist das Kalender-

jahr. 
   
  (3) 1Das Wasserentnahmeentgelt ist einen 

Monat nach Bekanntgabe des Bescheides 
fällig. 2Der Anspruch auf Zahlung des Was-
serentnahmeentgelts verjährt in fünf Jahren. 
3Die Verjährung beginnt mit Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem die Abgabe fällig ge-
worden ist. 

   
  (4) 1Die Festsetzungsfrist beträgt zwei Jah-

re nach Ablauf des Veranlagungsjahres, für 
die Veranlagungszeiträume der Jahre 2004 
und 2005 beträgt die Frist drei Jahre. 
2Abweichend hiervon beträgt die Festset-
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zungsfrist zehn Jahre, wenn der Entgelt-
pflichtige unrichtige oder unvollständige 
Angaben gemacht hat und dadurch das 
Wasserentnahmeentgelt verkürzt wird. 3Der 
Lauf der Frist beginnt mit der gesetzlichen 
oder behördlich bestimmten Frist nach § 3 
Abs. 2 Satz 1 und 2. 

   
3. § 5 wird wie folgt geändert:  § 5 

Einziehen des Entgelts, 
Stundung, Erlass, Niederschlagung 

 
a) In Absatz 1 wird jeweils das Wort 

„Festsetzungsbehörde“ durch die 
Wörter „zuständigen Behörde“ er-
setzt. 

 (1) Das Wasserentnahmeentgelt wird von 
der Festsetzungsbehörde eingezogen. 

   
b) In Absatz 2 und 3 Satz 2 wird je-

weils das Wort „Festsetzungsbe-
hörde“ durch die Wörter „zuständi-
ge Behörde“ ersetzt. 

 (2) Die Festsetzungsbehörde kann das 
Wasserentnahmeentgelt 

   
  1.  ganz oder teilweise stunden, wenn die 

Einziehung bei Fälligkeit eine erhebli-
che Härte für den Entgeltpflichtigen 
bedeuten würde und der Anspruch 
durch die Stundung nicht gefährdet er-
scheint, 

   
  2.  ganz oder teilweise erlassen, wenn 

deren Einziehung nach Lage des ein-
zelnen Falls unbillig wäre; unter den 
gleichen Voraussetzungen können be-
reits entrichtete Beträge erstattet oder 
angerechnet werden, 

   
  3.  niederschlagen, wenn feststeht, dass 

die Einziehung keinen Erfolg haben 
wird, oder wenn die Kosten der Einzie-
hung außer Verhältnis zur Höhe des 
Anspruchs stehen. 

   
  (3) 1Bezugsgegenstand für die Beurteilung 

der erheblichen Härte im Sinne des Absatz 
2 Nr. 1 und der Unbilligkeit im Sinne des 
Absatz 2 Nr. 2 ist im Falle eines Konzern 
die jeweilige Konzerngesellschaft. 2Darüber 
hinaus soll die Festsetzungsbehörde die 
Auswirkungen einer Erhebung für den be-
trieblichen Standort bei der Beurteilung des 
Einzelfalles angemessen berücksichtigen. 
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4. § 6 wird wie folgt geändert:  § 6 

Vorauszahlungen 
   
  (1) Für die jeweiligen Veranlagungszeiträu-

me sind Vorauszahlungen zu entrichten. 
   

 
 
 
 
 
 
a) In Absatz 2 Satz 3 wird jeweils das 

Wort „Festsetzungsbehörde“ durch 
die Wörter „zuständigen Behörde“ 
ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 4 wird jeweils das 
Wort „Festsetzungsbehörde“ durch 
die Wörter „zuständige Behörde“ 
ersetzt. 

 (2) 1Für den Veranlagungszeitraum des 
Jahres 2004 ist die Vorauszahlung zum  
1. Oktober 2004 zu entrichten. 2Die Höhe 
der Vorauszahlung bemisst sich nach der 
im Jahre 2003 entnommenen Wassermen-
ge und den in § 2 festgelegten Entgeltsät-
zen. 3Die im Jahre 2003 entnommene Men-
ge hat der Entgeltpflichtige bis zum 1. Juli 
2004 gegenüber der Festsetzungsbehörde 
zu erklären. 4Kommt der Entgeltpflichtige 
seiner Verpflichtung nach Satz 3 nicht nach, 
schätzt die Festsetzungsbehörde die ent-
nommene Wassermenge nach billigem Er-
messen. 5Die Vorauszahlung wird durch 
schriftlichen Bescheid festgesetzt. 

   
  (3) 1Für die dem Jahr 2004 nachfolgenden 

Veranlagungszeiträume sind die Voraus-
zahlungen zum 1. Juli des jeweiligen Veran-
lagungszeitraumes zu entrichten. 2Die Vo-
rauszahlung bemisst sich nach der für das 
Vorjahr gemäß § 3 Abs. 2 erklärten Was-
sermenge. 3Absatz 2 Sätze 4 und 5 gelten 
entsprechend. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
c) In Absatz 4 Satz 3 wird jeweils das 

Wort „Festsetzungsbehörde“ durch 
die Wörter „zuständigen Behörde“ 
ersetzt. 

 (4) Für die bis zum 30. Juli 2011 nicht ent-
geltpflichtigen Entnahmen ist für den anteili-
gen Veranlagungszeitraum des Jahres 2011 
die Vorauszahlung zum 1. November 2011 
zu entrichten. Die Vorauszahlung bemisst 
sich nach der für das Vorjahr gemäß § 3 
Absatz 2 erklärten Wassermenge und dem 
Entgeltsatz, der in dem Jahr der Vorauszah-
lung maßgeblich ist. Die im Jahr 2010 ent-
nommene Menge hat der Entgeltpflichtige 
bis zum 1. September 2011 gegenüber der 
Festsetzungsbehörde zu erklären. Absatz 3 
gilt entsprechend. 

   
  § 8 

Verrechnung 
   
 
 
 
 

 (1) 1Leistet ein Entgeltpflichtiger als öffent-
lich-rechtliche Körperschaft oder Unterneh-
men der öffentlichen Wasserversorgung auf 
Grund einer vertraglich vereinbarten Koope-
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5. In § 8 Absatz 1 Satz 3 wird jeweils das 

Wort „Festsetzungsbehörde“ durch die 
Wörter „zuständigen Behörde“ ersetzt. 

ration mit der Landwirtschaft oder einer 
Landwirtschaftskammer Zahlungen für 
Maßnahmen zum Schutze des entnomme-
nen Rohwassers, können die im Veranla-
gungsjahr hierfür entstandenen Aufwen-
dungen mit der Vorauszahlung oder der 
Festsetzung des Wasserentnahmeentgelts 
für dieses Veranlagungsjahr verrechnet 
werden. 2Verrechnungsfähig sind die per-
sonellen Aufwendungen für die Gewässer-
schutzberatung der landwirtschaftlichen 
Betriebe sowie Aufwendungen für Maß-
nahmen. 3Die im Veranlagungsjahr entstan-
denen Aufwendungen sind schriftlich ge-
genüber der Festsetzungsbehörde nachzu-
weisen. 

   
  (2) Die oberste Wasserbehörde wird er-

mächtigt, durch Rechtsverordnung Rege-
lungen über das Verrechnungsverfahren 
und die Nachweisführung zu erlassen. 

   
   
   

Artikel 2 
Änderung der Zuständigkeitsverordnung 

Umweltschutz 

  

   
Die Zuständigkeitsverordnung Umwelt-
schutz vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. 
S. 662, ber. 2008 S. 155), die zuletzt  
durch Artikel 1 der Verordnung vom  
21. Dezember 2010 (GV. NRW. S. 700) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz 
(ZustVU) 

   
1. Das Verzeichnis wird wie folgt geän-

dert: 
  

   
a. In Teil A werden vor den Wörtern 

„Gesetz zur Förderung der Kreis-
laufwirtschaft“ folgende Wörter ein-
gefügt: 

 siehe Anlage 1 

   
 „Gesetz über die Erhebung eines 

Entgelts für die Entnahme von 
Wasser aus Gewässern (Wasser-
entnahmeentgeltgesetz des Lan-
des Nordrhein-Westfalen – 
WasEG) vom 27. Januar 2004 
(GV. NRW. S. 30) in der jeweils 
geltenden Fassung,“. 

  

 
 

  

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=12518&vd_back=N700&sg=0&menu=1
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b.  Der Teil B, I. Übersicht wird wie 

folgt geändert: 
 siehe Anlage 2 

   
aa) In Nummer 21 werden die 

Wörter „Landeswassergesetz 
(LWG)“ durch die Wörter „Ge-
setze des Landes“ ersetzt. 

  

   
bb) Nach Nummer 21 werden die 

folgenden Nummern 21.1 und 
21.2 eingefügt: 

  

   
„21.1 Landeswassergesetz 

(LWG) 
  

   
21.2 Wasserentnahmeent-

geltgesetz (WasEG)“. 
  

   
2. Der Anhang II, 2 Wasserrecht wird wie 

folgt geändert: 
 siehe Anlage 3 

   
a. In Nummer 20.2 werden die Wörter 

„BezReg Düsseldorf“ durch die An-
gabe „LANUV“ ersetzt. 

  

   
b. In Nummer 21 werden die Wörter 

„Wassergesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeswasserge-
setz – LWG -) in der Fassung  
der Bekanntmachung vom  
25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 926) 
in der jeweils geltenden Fassung“ 
durch die Wörter „Gesetze des 
Landes“ ersetzt. 

  

   
c. Nach Nummer 21 wird die folgende 

Nummer 21.1 eingefügt: 
  

   
„21.1 Wassergesetz für das Land 

Nordrhein-Westfalen (Lan-
deswassergesetz – LWG –) 
in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. Juni 
1995 (GV. NRW. S. 926) in 
der jeweils geltenden Fas-
sung“. 

  

   
d. Die bisherigen Nummern 21.1 bis 

21.78 werden die Nummern 21.1.1 
bis 21.1.78. 
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e. Nach Nummer 21.1.78 wird die fol-

gende Nummer 21.2 eingefügt: 
  

   
„21.2  Gesetz über die Erhebung 

eines Entgelts für die Ent-
nahme von Wasser aus 
Gewässern (Wasserent-
nahmeentgeltgesetz des 
Landes Nordrhein-
Westfalen – WasEG) vom 
27. Januar 2004 (GV. NRW. 
S. 30) in der jeweils gelten-
den Fassung 

  

   
 Vollzug der Aufgaben die-

ses Gesetzes 
  

   
 zuständig: LANUV“    

   
   
   

Artikel 3 
Inkrafttreten 

  

   
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2015 in 
Kraft. 
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Begründung 
 
Die mit diesem Gesetz vorgenommenen Änderungen des WasEG und der ZustVU sind er-
forderlich, um die zwischen dem Ministerium für Inneres und Kommunales und dem Ministe-
rium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes 
Nordrhein-Westfalen vereinbarte Umorganisation rechtlich umzusetzen. Die bis dato sys-
temwidrig im WasEG geregelte Zuständigkeit der Bezirksregierung Düsseldorf wird aus dem 
WasEG gestrichen. Die für die Umsetzung der Umorganisation erforderliche Zuständigkeit 
des LANUV wird dem System der Zuständigkeitszuweisungen im Umweltbereich in NRW 
entsprechend in der ZustVU geregelt. 
 
Die Verlagerung der Zuständigkeit für die Festsetzung des Wasserentnahmeentgelts ge-
schieht parallel zur Verlagerung der Festsetzung der Abwasserabgabe auf das LANUV. Eine 
gemeinsame Festsetzungsbehörde für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt ist 
schon insoweit geboten, als hiermit gemeinsame DV-Technik und personelle Synergien ge-
nutzt werden. Die Verlagerung der Abwasserabgabenfestsetzung ist auch deswegen sinnvoll 
und notwendig, weil eine Vereinfachung der Festsetzung dadurch herbeigeführt wird, dass 
die Überwachung der Abwassereinleitungen gemäß § 120 Landeswassergesetz operativ 
durch das LANUV durchgeführt wird und die Daten im LANUV zentral vorgehalten, ausge-
wertet und für die Festsetzung verwendet werden. Zudem ist sowohl bei der Bestimmung 
des Abgabesatzes in der Abwasserabgabenfestsetzung als auch bei der Verrechnung von 
Kooperationsaufwendungen beim Wasserentnahmeentgelt die fachliche Kompetenz des 
LANUV insbesondere in schwierigen Einzelfällen erforderlich. 
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Anlage 1 
 

 
… 
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Anlage 2 
 
… 
 

 
… 
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Anlage 3 
 
… 
 

 
… 
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